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TO 10.6 Sanierung des Opernhauses, des Schauspielhauses und der Opernterrassen 
am Offenbachplatz (DS-Nr. 3196/2010) 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Antragsteller bitten Sie, folgenden Änderungsantrag zu vorgenanntem TOP in die Tages-
ordnung der Sitzung des Rates am 07. Oktober 2010 aufzunehmen: 
 
Beschluss: 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung (DS-Nr. 3196/2010) wird wie folgt ersetzt und er-
gänzt:  
 
Der Rat nimmt die Machbarkeitsstudie von theapro München zur Kenntnis. 
 
Der Rat beauftragt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln mit der Pla-
nung des Projektes „Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz“. Grundlage der Planung ist 
die Variante V 6 der Machbarkeitsstudie inklusive der unterirdischen Neubauanteile unter 
dem kleinen Offenbachplatz.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, jeweils alternativ auch die mögliche Realisation von Kinder-
oper und/oder Studiobühne optional zu berücksichtigen und zu planen.  
 
Mit der Objekt- und Fachplanung sind die Planer zu beauftragen, die aus den gemäß den 
Ratsbeschlüssen vom 20.05.2010 und 17.06.2010 durchzuführenden VOF-Verfahren her-
vorgehen. 
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1. Im Hinblick auf die angespannte Finanzsituation der Stadt beschließt der Rat vor ei-
ner abschließenden Entscheidung über die Sanierung der Opernterrassen mit Stu-
diobühne und der Realisierung der Kinderoper im Untergeschoss des Opernhauses 
mit Anbindung an das Foyer nachfolgende Prüfung, die ggf. in Planungs- und Baube-
schlüssen münden kann:  
 

a. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen und darzustellen, welche Möglich-
keiten es gibt, die kleine Bühne des Schauspielhauses (Studiobühne), alterna-
tiv zu einer Unterbringung in den Opernterrassen, anderweitig zu realisieren. 
Hierbei sind insbesondere die Möglichkeit einer Unterbringung der kleinen 
Bühne im Probebühnenbereich des Schauspiel-/Opernensembles, die Mög-
lichkeit einer erweiterten Nutzung der Halle Kalk und die Möglichkeit einer Ko-
operation mit einer bestehenden Spielstätte im Stadtgebiet zu prüfen. Denk-
bare Unterbringungsalternativen sind sowohl aus theaterinhaltlicher Sicht als 
auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht priorisiert zu bewerten. Notwendige 
Investitions- und Folgekosten sind jeweils darzustellen.  
 

b. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, darzustellen und priorisiert zu be-
werten, welche alternativen Nutzungsmöglichkeiten für die Opernterrassen 
bestehen. Neben einer möglichen kulturellen Nutzung soll die Prüfung dabei 
insbesondere auch Aussagen treffen zu den Möglichkeiten einer wirtschaftli-
chen (rentierlichen) Nutzung des Gebäudes. Aspekte des Denkmalschutzes 
sollen ebenso Beachtung finden, wie der Anspruch, den Bereich des Offen-
bachplatzes städtebaulich aufzuwerten. Notwendige Investitions- und Folge-
kosten sind jeweils darzustellen.  
 

c. Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen und darzustellen, welche 
Möglichkeiten es gibt, die Kinderoper, alternativ zu einer Unterbringung im Un-
tergeschoss des Opernhauses, anderweitig zu realisieren. Hierbei sind insbe-
sondere die Möglichkeit einer Unterbringung der Kinderoper in anderen 
Räumlichkeiten der Oper und die Möglichkeit einer Kooperation mit einer be-
stehenden Spielstätte im Stadtgebiet zu prüfen. Denkbare Unterbringungsal-
ternativen sind sowohl in kulturpolitischer Sicht als auch in betriebswirtschaft-
licher Hinsicht priorisiert zu bewerten. Notwendige Investitions- und Folgekos-
ten sind jeweils darzustellen.  
 

d. Die Verwaltung wird beauftragt, die Prüfungen unter Buchstaben a), b) und c) 
schnellstmöglich vorzunehmen und dem Rat so zeitnah vorzulegen, dass oh-
ne zusätzlichen Zeitverzug auf Basis der Prüfergebnisse noch vor dem Bau-
beschluss eine Entscheidung über die Realisierung der Module Kinderoper 
und Studiobühne getroffen werden kann, die in den Baubeschluss über die 
Sanierung des Opernensembles einfließt. Die Prüfergebnisse sollen jeweils 
modular ausgewiesen werden und den Vergleich im Rahmen einer Gesamt-
kostenbetrachtung zur Planungsvariante ermöglichen.   
Die Finanzierung der Prüfungen kann aus den noch vorhandenen Restmitteln 
zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie erfolgen.  
 

2. Ziffer 3 des Beschlussvorschlags bleibt erhalten. 
 

3. Ziffer 4 des Beschlussvorschlages wird wie folgt ergänzt: 
Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche Synergien für das Produktionszentrum 
durch dauerhafte Kooperationen mit Dritten zu prüfen. In der nächsten Sitzung des 
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Unterausschusses Opernquartier ist über den Sachstand zu berichten. 
 

4. Ziffern 5 und 6 des Beschlussvorschlags bleiben erhalten. 
 

5. Ziffern 7 und 8 des Beschlussvorschlags werden wie folgt ersetzt: 
Der Rat erwartet, dass die Verwaltung die bisher prognostizierten Kosten für die Inte-
rimsunterbringung der Bühnen deutlich reduziert. Denkbare Ansatzpunkte könnten 
hier u.a. eine verlängerte Nutzung der Bühnengebäude und Interimsvermietung der 
angemieteten Ausweichstätten sowie Standardreduzierungen bei der Ausstattung der 
Interimsspielstätten sein. Die Neukalkulation der Interimskosten ist maßnahmenbe-
zogen darzustellen. Die Interims-Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan der Bühnen 
zu berücksichtigen und aktualisiert vorzulegen.  
 

6. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln soll dem Rat – zeit-
gleich zur Vorlage der Entwurfsplanung – Vorschläge unterbreiten, ob und wie En-
sembles der freien Musik- und Theaterszene die sanierten Bühnen mitnutzen kön-
nen.   
 

7. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Verbesserung der Kostendeckung 
durch die Bühnen zu erarbeiten. Dieses Konzept soll einerseits die zukünftige Preis-
gestaltung in den sanierten Häusern ausarbeiten, mit dem Ziel die Besucherinnen 
und Besucher der Bühnen, die von den sanierten Häusern unmittelbar profitieren, an 
den Kosten des Bühnenbetriebs stärker zu beteiligen als dies bisher geschieht. Ande-
rerseits sollen Veranstaltungsformate und Aktionen während der Sanierungsphase 
entwickelt werden, die das hohe bürgerschaftliche Engagement für die Bühnen der 
Stadt Köln in den zurückliegenden Monaten im Sinne eines Fundraisings aufgreifen 
können, um so die Sanierung auch in Zukunft zu einem breit getragenen Projekt der 
Kulturstadt Köln zu machen. Eine Zusammenarbeit mit der Initiative „Mut zur Kultur“ 
erscheint hier besonders wünschenswert und wird vom Rat der Stadt Köln ausdrück-
lich angeregt. 
 

Begründung: 
 
 
Erfolgt mündlich 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Martin Börschel    gez. Barbara Moritz 
SPD-Fraktionsvorsitzender   GRÜNE-Fraktionsvorsitzende  
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